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RS OGH 1998/7/17 6R270/98t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.07.1998

Norm

GebAG §25 Abs1

Rechtssatz

Im allgemeinen ist es nicht mehr tolerierbar, wenn die Sachverständigengebühr den erlegten Kostenvorschußbetrag

um mehr als ein Drittel übersteigt (sog. "Erheblichkeitsgrenze"). Mit steigender Summe wird der zu tolerierende

Prozentsatz sinken.
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